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1. Fragestellung 

Gebeten wird um eine Darstellung der Regelungen zur Schuldenbremse in der Schweiz. Nach Er-
läuterungen zur Funktionsweise (dazu nachfolgend 2.) folgt eine Erörterung zu den Ausnahmere-
gelungen und deren bisherige Anwendung (dazu nachfolgend 3.). 

2. Funktionsweise 

Die Schuldenbremse in der Schweiz soll den Bundeshaushalt vor strukturellen Ungleichgewich-
ten bewahren und gleichzeitig eine antizyklische Fiskalpolitik gewährleisten, in dem sie in Ab-
schwungphasen begrenzte konjunkturelle Defizite zulässt und in Phasen der Hochkonjunktur 
Rechnungsüberschüsse verlangt. Sie soll damit zwei klassische Ziele der Finanzpolitik, die Trag-
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie den Ausgleich von Konjunktur- und Wachstums-
schwankungen adressieren.1 

Nach Art. 126 Abs. 1 und Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
(BV)2 in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den eidgenössischen Finanz-
haushalt (FHG)3 hält der Bund seine Ausgaben und Einnahmen auf Dauer im Gleichgewicht. Der 
Höchstbetrag der zu bewilligenden Gesamtausgaben richtet sich dabei unter Berücksichtigung 
der Wirtschaftslage nach den geschätzten Einnahmen. Für diese Ausgabenregel werden die Ein-
nahmen um einen Konjunkturfaktor korrigiert, damit sich die konjunkturbedingten Einnahmen-
schwankungen nicht auf die Ausgaben übertragen.4 Der Konjunkturfaktor entspricht nach Art. 13 
Abs. 3 FHG dem Quotienten aus dem geschätzten realen Bruttoinlandsprodukt gemäß langfristig 
geglättetem Trend und dem voraussichtlichen realen Bruttoinlandsprodukt im Voranschlagsjahr. 
In Phasen der Hochkonjunktur bewirkt der Konjunkturfaktor, dass die geplanten Ausgaben unter 
den Einnahmen liegen und der Bund einen Finanzierungsüberschuss erwirtschaften muss. Um-
gekehrt lässt die Formel in Rezessionen ein Defizit zu. Die Ausgabenregel wirkt unabhängig von 
der Höhe der Steuerbelastung. Sie lässt somit Steuererhöhungen und Steuersenkungen zu. Eine 
Steuersenkung muss aber mit Ausgabensenkungen einhergehen.5 

Im Ergebnis begrenzt die Schuldenbremse damit die Ausgaben auf das Niveau der strukturellen, 
das heißt konjunkturell bereinigten Einnahmen. Die Ausgaben können nur erhöht werden, wenn 

 

1 https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/schuldenbremse.html, 1 Motivation 
und Ziel, abgerufen am 20. Februar 2024. 

2 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 1. Januar 2024), 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de, abgerufen am 20. Februar 2024. 

3 Bundesgesetz über den eidgenössischen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz, FHG) vom 7. Oktober 2005 
(Stand am 1. September 2023), https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/227/de, abgerufen am 20. Februar 
2024. 

4 https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/schuldenbremse.html, 2 Funktions-
weise und Elemente, abgerufen am 20. Februar 2024. 

5 https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/schuldenbremse.html, 2 Funktions-
weise und Elemente, abgerufen am 20. Februar 2024. 

https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/schuldenbremse.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/227/de
https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/schuldenbremse.html
https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/schuldenbremse.html
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ihre Finanzierung durch Einnahmen oder entsprechende Verzichte gesichert ist, und Steuersen-
kungen müssen mit entsprechenden Ausgabenkürzungen einhergehen.6 

Auf Basis der tatsächlich erzielten Einnahmen nach dem Rechnungsabschluss werden die 
höchstzulässigen Ausgaben neu berechnet. Abweichungen der effektiv getätigten zu den geplan-
ten Ausgaben führen zu Belastungen oder Gutschriften auf einem Ausgleichskonto gemäß Art. 16 
FHG. Ein Fehlbetrag auf dem Ausgleichskonto muss in den Folgejahren nach Art. 17 FHG abge-
baut werden, Überschüsse fließen in den Schuldenabbau.7 Diese Kontrollstatistik dient der 
Transparenz und ermöglicht eine Überprüfung der bisherigen Regeleinhaltung.8 

Nach Art. 13 Abs. 2 FHG werden bei der Ermittlung der geschätzten Einnahmen außerordentliche 
Einnahmen nicht berücksichtigt. Als solche gelten insbesondere Investitionseinnahmen sowie 
Einnahmen aus Regalien und Konzessionen. Im außerordentlichen Haushalt werden diese den 
außerordentlichen Ausgaben, die aus außergewöhnlichen und vom Bund nicht steuerbaren Ent-
wicklungen entstehen, wie beispielsweise aus Naturkatastrophen, schweren Rezessionen oder 
der Bereinigungen von Altlasten, gegenübergestellt.9 Defizite des außerordentlichen Haushalts 
sind mittelfristig über den ordentlichen Haushalt zu kompensieren. Ein Amortisationskonto nach 
Art. 17a FHG erfasst die außerordentlichen Einnahmen und Ausgaben. Ausgabenüberschüsse 
sind gemäß Art. 17b FHG während der sechs folgenden Rechnungsjahre durch Überschüsse im 
ordentlichen Haushalt abzutragen. Ist der Fehlbetrag voraussehbar, können nach Art. 17c FHG 
die notwendigen Einsparungen bereits früher vorgenommen werden.10 

3. Ausnahmeregelungen 

Nach Art. 126 Abs. 3 und Abs. 4 BV in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 FHG kann der Höchstbe-
trag der zu bewilligenden Gesamtausgaben bei außerordentlichem Zahlungsbedarf, beispiels-
weise bei schweren Rezessionen, Naturkatastrophen, Krieg, besonderen Entwicklungen im Asyl-
wesen11 oder auch einer Pandemie12 angemessen erhöht werden und erlaubt damit, auf 

 

6 Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, Dezember 2023, Grundlagen der Haushaltsführung des Bundes, S. 59, 
https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/publikationen/ueb_publ.html, abgerufen am 20. Februar 2024; 
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/finanzpolitik/die-schuldenbremse.html, Warum eine Schulden-
bremse?, abgerufen am 20. Februar 2024. 

7 https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/schuldenbremse.html, 2 Funktions-
weise und Elemente, abgerufen am 20. Februar 2024. 

8 Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, Dezember 2023, Grundlagen der Haushaltsführung des Bundes, S. 60, 
https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/publikationen/ueb_publ.html, abgerufen am 20. Februar 2024. 

9 Jarck/Salvi/Schaltegger, Die Schuldenbremse: Erfahrungen und Herausforderungen aus einer Schweizer Per-
spektive, Perspektiven der Wirtschaftspolitik 2022, 23(4), S. 256. 

10 https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/schuldenbremse.html, 2 Funktions-
weise und Elemente, abgerufen am 20. Februar 2024. 

11 Jarck/Salvi/Schaltegger, Die Schuldenbremse: Erfahrungen und Herausforderungen aus einer Schweizer Per-
spektive, Perspektiven der Wirtschaftspolitik 2022, 23(4), S. 256. 

12 https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/finanzpolitik/die-schuldenbremse.html, Griffig und dennoch flexibel, 
abgerufen am 20. Februar 2024. 

https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/publikationen/ueb_publ.html
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/finanzpolitik/die-schuldenbremse.html
https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/schuldenbremse.html
https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/publikationen/ueb_publ.html
https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/schuldenbremse.html
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/finanzpolitik/die-schuldenbremse.html
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Ausnahmesituationen zu reagieren.13 Über eine Erhöhung entscheidet die Bundesversammlung. 
Die Mehrausgaben sind in den Folgejahren zu kompensieren. Eine Erhöhung kann gemäß Art. 15 
Abs. 2 FHG dann erfolgen, wenn der zusätzliche Zahlungsbedarf mindestens 0,5 % des Höchst-
betrages erreicht. 

Seit der erstmaligen Anwendung der Schuldenbremse im Jahr 2003 weist der Bundeshaushalt in 
der Schweiz – mit Ausnahme des Jahres 2022 – keine strukturellen Defizite mehr auf. Nur die ho-
hen außerordentlichen Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Pandemie führten wieder zu einem 
Anstieg der Schuldenquote.14 Die bewilligten Stützungsmaßnahmen 2020 umfassten Ausgaben 
von 31,3 Mrd. Franken sowie Bürgschaften und Garantien von 42,8 Mrd. Franken. Mit einem Vo-
lumen von rund 13 % des Bruttoinlandsprodukts stellten sie das weitaus umfangreichste Fiskal-
paket in Friedenszeiten dar. Die Gesamtausgaben des Bundes wuchsen im Vergleich zum Vorjahr 
um 16,4 Mrd. Franken auf mehr als 87,8 Mrd. Franken – das war eine Zunahme von 23 %.15 Die 
hohen außerordentlichen Ausgaben des Bundes von rund 30 Mrd. Franken zur Abfederung der 
wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie führten zu einem Fehlbetrag des Amortisations-
kontos, der wieder ausgeglichen werden muss. Mit einer Gesetzesänderung hat das Parlament die 
Frist für den Abbau der Corona-Schulden gemäß Art. 17e FHG bis zum Jahr 2035 verlängert.16 

Weiterhin war es durch die Ausnahmeregelung in der Finanzkrise 2008 möglich, die Eigenkapi-
talbasis der UBS temporär zu stärken, ohne dadurch die ordentliche Aufgabenerfüllung des Bun-
des zu gefährden.17 Als sich 2009 dann abzeichnete, dass die Finanzkrise auf die Realwirtschaft 
übergreifen würde, hat das Parlament drei Stufen diskretionärer Stabilisierungsmaßnahmen ver-
abschiedet. Alle drei Stufen konnten aber – dank vorhandenen strukturellen Überschüssen – un-
ter Ausnutzung des finanzpolitischen Spielraums gemäß Schuldenbremse durchgeführt werden. 
Gezielte Fiskalimpulse zur Adressierung einer starken Nachfragelücke waren dadurch möglich.18 

*** 

 

13 https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/schuldenbremse.html, 2 Funktions-
weise und Elemente, abgerufen am 20. Februar 2024. 

14 https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/schuldenbremse.html, 3 Erfahrun-
gen, abgerufen am 20. Februar 2024. 

15 Jarck/Salvi/Schaltegger, Die Schuldenbremse: Erfahrungen und Herausforderungen aus einer Schweizer Per-
spektive, Perspektiven der Wirtschaftspolitik 2022, 23(4), S. 264. 

16 Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, Dezember 2023, Grundlagen der Haushaltsführung des Bundes, S. 
61/62, https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/publikationen/ueb_publ.html, abgerufen am 20. Februar 
2024; https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/schuldenbremse.html, 4 Aus-
blick, abgerufen am 20. Februar 2024. 

17 Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, Dezember 2023, Grundlagen der Haushaltsführung des Bundes, S. 62, 
https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/publikationen/ueb_publ.html, abgerufen am 20. Februar 2024; 
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/finanzpolitik/die-schuldenbremse.html, Bestandene Bewährungspro-
ben, abgerufen am 20. Februar 2024. 

18 Schaltegger/Salvi, 10 Antworten zur Schweizer Schuldenbremse, Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt) 
09/2019, S. 26. 

https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/schuldenbremse.html
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